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WIENER LANDTAG
Sitzung vom25 .Juni1929 . .

PräsidentZimmerleröffnetdieSitzungum1 Uhrnachmittag.
Es wird in die Tagesordnungeingegangen .
Bertthterstatter Dr. Danneberkreferiert über die Gesetzesvorlagebe¬

treffend die Einhebungder WienerBodenwertabgabe,Er erinnert daran ,dassdas
LandWienschon im Jahre 1919 eine allgemeine Bodenwertabgabeeingeführt hat ,
die aberspäter aufgelassenwude ,weil imVerlaufeder Inflation undinfolgedes
Mietengesetzes vom Jahre 1922 diese Abgabe mit den damaligen Verhältnissen des

Haus -und Grundbesitzes nicht vereinbar war .Die in der jüngst beschlossenenMie¬

tengesetznovelle getroffene Neuregelung lässt es aber als möglicherscheinen ,
diese Bodenwertabgabe wenigsten in einem beschränkten Umfange aufleben zulassen .

Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen die Häuser deren Bodenwertmindes¬
tens 300Goldkronenpro QuadratmeterimJahr 1914betragenhat zurBesteuerung
herangezogen werden .Dass von dem Bodenwert der Friedenszeit ausgegangenwird ,
hat seinen Grund darin ,dass der Bodenwert von damals eine feststehende Grösse

war ,der Bodenwertvonheute aber eine sehr schwahkendeGrösseist . VonderAb¬
gabe sind diejenigen Obhekte befreit ,die von der seinerzeitigen Gebäudesteuer be

freit waren ,beziehungsweise heute befreit wären ,ausserdem können solche Onjekte
in der Steuer ganz oder teilweise befreit werden ,bei denenderZinsertrag
durch grosse Instandhaltungsarheiten aufgezehrt wird .Wegengrosser Instandhal¬

tungsarbeiten kann statt eines Nachlasses der Steuer auch eine Stundung er - ¬
folgen .Als Obergrenze ist eine Steuer von 4 ein halb pro Mill desBodenwertes

festgeset zt . DieEntscheidungimStreitfalle aull durcheinenunparteiischen
Sachverständigen erfolgen .Wir halten das für ausreichend und glauben zudem ,
dass die gerichtliche Schätzung ,wie dies ein Mineritätsantrag der Opesitionver¬

langt ,ein zu weitwendiges Verfahren wäre .
DieFragewievielHäuseraufGrunddesGesetzesfür die Abgabeher¬

angezeogen werden können ,lässt sich auf Grund einer Statistik desMagistrates
beanntworten . Esgibt in Wien2124Häuser ,die einen Bodenwertvonmindestens300

GoldkronenproQuadratmetergerechnetvomJahre1911gehabthaben .Davonsind
1159imersten Bezirk. Indie erste Gruppemit einemBodenwertvon300bis599
ronenfallen1234Häuser ,darunter313in derInnerenStadt .DieersteGruppe

hat einen Friedenszins voninsgesamt51 ' 2MillienenGoldkronen ,sodass derSteu¬
erertnagdieserGruppe512. 000Schillingbeträgt .In diezweiteGruppemiteinem
Bodenwert von 600 bis 899 Kronen fallen 589 Häuser ,darunter 522 in der Inneren
Stadt . Diese589 H äuser haben zusammeneinen Friedenszins von 39Millionen
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Goldkrenen ; beieiner Steuervon2 Groschengibt das einen Ertrag von78( . 000
Schilling .Diedritte Grüppe mit einemBodenwertvon 900 Kronenund
darüber umfasst in ganz Wien 301 Häuser ,von welchen sich 294 der Inneren Stadt

und nur 7 in anderen Bezirken befinden .Diese 301 Häuser haben einen Friedens¬

zins von 35 ' 9Millionen Goldkronen was bei einer Steuer von 3 Groscheneinen
Ertragvon1,077 . 000Schillingergibt .Imganzenergibtsichfür alle dreiGruppen
ein Friedenszins von 126 ' 1Millionen Grolckrenen und ein Steuere - rtragvon

2,369 . 900Schilling,Dasist ein Friedenzszins ,derein Drittel desgesamtenWe¬
ner Friedenszinses überhaupt ausmacht .In der ersten Gruppe sind ausser denHäu¬

serninderInnerenStadtauchnochHäuserausdemzweiten,dritten ,vierten,
sechsten ,siebenten ,achten ,neunten und fünfzehnten Bezirk ,in der zweiten Grup¬

peausserdenHäusernin der InnerenStadtnurmehrHäuserimIII . ,IV .VI. VII.
und IX .Bezirk .In der dritten Gruppe ausser demI .Bezirk nur 7 Häuser inanderen
Bezirkenundzwarein Hausim IV. Bezirk ,3 Häuserim VI .Bezirk und3 Häuserim
VII .Bezirk .Hinsichtlich des Ertrages der Steuer kann allerdings die Statistik

des Magistrates nicht als verlässliche Grundlage dienen ,dennes sind auch sol¬

che Häuser mitgerechnet ,die steuerfrei sein werden ,ferner muss in Betracht ge¬
zogen werden ,dass die der Statistik zugrunde liegenden Bonenwerte imVerfahren
anfechtbar sind so dass sich in einer Reihe von Fällen gar keine oder nureine
geringere Besteuerung ergeben wird ,ferner ist in dieser Statistik vor allem

die Fehlerquelleenthalten ,dassbei grossenInstandhaltungsarbeiteneinegänzli¬
che oder teilweise Befreiung von der Steuer eintreten kann ,wofür keinere i
Schätzungen vorliegen .Es gibt vor allem in der Inneren Stadt eine grosse Zahl
alter Häuser ,denen Friedenszins nicht immer ihrem grossen Bodenwert entsprochen

hat ,da dieser Bedenwert erst dann zur Auswrirkung gekommen wäre ,wenn ein Neubau
auf diesemBodenerrichtet wordenwäre .Insbesonderedort könnensich eineReihe
von Befreiungen ergeben ,die das Erträgnis der Bodenwertabgabeschmälernwerden .
Immerhinkann manannchmen ,dass nach einem Abschlag für alle dieser Fehler¬
quellen mit einem Ertæg der Steuer von etwa ein einhalb MillienenSchilling
gerechnet werden kann .Dr .Danneberg bittet schliesslich ,den Gesetzentwurf anzu¬
nehmenund den vorliegenden Minderheitsantrag Kunschakabzulehnen .( Lebhafter
Beifall bei derMehrheit ) . der Schlusstein

Abg .Kunschak( . . ) :Mit demvorligendenGesetz wird/zu einemgrossenGe¬
setzgebungswerkgelegt ,dass umsebedeutungsvollerist ,als seinerVerabschiedung
nicht nur politische ,sondernaucheine grosseZahlwirtschaftlicherErwägungen
hinderlich im Wegegestanden sind . DasMietengesetz wird zweifelsehne für die
Hausherren gewisse Erleichterungen für die Mieter in so manchen Belangen Be¬

lastungengeggenüberdembisherigenZustandbringen.DiesebeidenTatsachenmüs¬
einengerech¬sen gegeneinainder abgewogen werden .Bei den Bemühungen

ton Ausgleichnhinsichtlichder Behandlungdieser beidengressenInteressen¬
gruppenherbeizuführen,sindauchFragenaufgetaucht ,die zwarnichtimRahmen
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derBundesgesctzgebungliegen ,aberdochzudemgrossenKomplexderMietenreform
gehören und eine dieser Fragen ist die für Wienausperordentlic hbedeutungsvolle

Frageder SchaffungeincsAusgleichsfondsundder FinanzierungdiesesFonds .Die
Schaffungeines Ausgleichsfondswäreschr einfach ,wennmansich damitbescheiden

das
wollte ,diesen Fondauf Kontoder sozialen Fürsorgeder Gemeindebeziehungsweise
der Armenfürsorgezu buchen .DieserWegist aber selbstverständlichnichtgangbar.
AuchderPlan ,eineWohnbausteuererhöhungin denoberenStufenvorzunehmenkonn¬
te nichtgutgeheissenwerden ,weildie Wohnbausteuerin denoberenStufenohne-¬
dies schoneineso enormeHöheerreicht hat ,dasseine Steiggrungnicht mehrdenk¬
bar ist ,wennmandas Mietohjektnicht erschlagenwill . Soist mandazugekommen,
die Fånanziehungdes Ausgleichshinsichtlich der höherenInstandhaltungszinse
durch eine Bodenwertabgabezu suchen .In der Oeffentlichkeit hat diese Aktioneine
sehr geteilte Aufnahmegefunden und namentlich ist dagegen von denInteressenten¬

vertretungender Hausbesitzereine sehr leidenschaftlicheAktiongetriebenworden.
Esmassdemgegenüberfestgestelltwerden ,dasses sichbei derBoednwertabgabeei¬
gentlich umgar kein Novumhandelt ,dass vielmehr für die Gemeindebereits das
Landesgesetz vomFebruar 1919 besteht ,durch welches die Gemeinde berechtigt wurde ,
eine Bodenwertabgabeeinzuheben und zwar vomgesamtenGrundbesitzunbekümmert
umden Wert und umdie Verwertung des Grundes .Diese Bodenwertabgabeist garnicht

unbeträchtlich ,sie ist mit 5 pro Mill vomjeweiligen Bodenwertbemessen .DieseBo¬
denwertabgabe wird seit dem Jahre 1923 infolge eines Beschlusses des Wiener Land¬

tages bis auf weiteres nicht mehr eingehoben ,es handelt sich hier alst umein

sogenanntesLagergesetz ,dessenAuflebendurcheinen Beschlusserreicht werdenkönn
te . Dasvorliegende Gesetz soll nun nicht neben dem Gesetz vom Jahrevl919 laufen ,
sondern an seine Stelle treten und damit erscheint der Umfangdes Gesetzesgegen¬
über demGesetze vomJahre 1919 wesentlich eingeschränkt .Das Gesetz vomJahre 1919
hatte allgemeine Anwendungund Gültigkeit ,das vorliegende Gesetz hat ein nursehr
eng begrenztes Anwendungsgebietin demes nur für solchen Grundund Bodengilt ,
ddr am Frieden mindestens 3oc Kronen pro Quadratmeter gekostet hat . SchonderRe¬

ferenthataufgezeigt,wiekleindasTerritcriumundwiekleindieZahldervon
der Bodenwertabgabebetroffenen Häuserist . Esist also ganz zu unrecht inder
Agitationgegendieses Gesetzbehauptetworden ,dass hier ein neuerlichesAtten¬
tatgegendieGrundbesitzervonWienverübtwerde.InWirklichkeithandeltessich
garnichtumeinereineBodenwertabgabe,sondernumeineKombinationzwischenBo¬
denwertabgabeundZinssteuer.AuchRieBefürchtungendieseitensderinBetracht
kommendenInteressentenhinsichtlich der finanziellen AuswirkungdesGesetzes
gehegtwerdenteile ichnicht . DasWohnungsgebiet,dasin diehöhereZinsgmuppe
mit23Groschenundacweiterfällt decktsichmitdemGebietaufdemdieBoden¬
wertabgabeeingehobenwerdensoll undwennaucheineUeberwälzbarkeitaufdie
MieterrhinkichtlichderBodenwertabgabenichtgegebenist ,so kannmandoch
sagen ,ddassdieBesitzeraufdemGebiet ,wodieBodenwertabgabeeingehobenwird,
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durchdenhöherenZinsnichtunbeträchtlichentschädigtwerden. Dassmusseinmal
imoffenenHausegesagtwerden ,weilAngriffeerhebenwordensind ,dievollständig
unbegründetsind .Abg .KunschakbesprichtsodanndenvonseinerParteigestellten
Minoritätsantragwonachdie letzte Entshheidungüberdie Abgabepflichtnicht
durch einen Sachverständigen sondern vomGericht erfolgen soll . Daswürdenicht

nurdemWillenderin BetrachtkommendenKreise ,sondernaucheinerallgemeinen
Stimmungentsperchend ,die sich aus der Handhabungder WienerSteuergesetzgebung
herausgebildethat . DiesesMisstrauen ,dasheutebestehtkönntenurdannbesiegt
werden ,wennals die letzte entscheidendeInstanzdie gerichtlicheInstanzfest¬
gestelltwürde.Abg. KunschakersuchtseinemMinoritätsvotumzuzustimmen(Lebhafter
BeifallundHändeklatschenbeider . . )

Abg .Pfeiffer ( . . )erklärt ,die Sozialdemokraten haben mit demSchlag¬
wort " Mieterschutz gesichert " daswirtschaftspolitische Denkeneines grossenTei¬

les derBevölkerungausgeschaltet .DieseMenschensinddenSozialdemokratennur
aus egoistischekapitalistischem Interesse gefolgt ,weil sie denMieterschutz
deswegenerhalten habenwollten ,umals BesitzervongrossenWohnungendemHaus.
herrn einerseits keinen Zins zahlen wollten ,andererseits aber ihrenUntermietern
durch Raub und Erpressung unerhörte Beträge abnahmen .Nunist aber doch derZeit¬
punkteingetreten ,in welchemamMieterschutzgerüttelt wurde ,undzwargewisser¬
massenmit Zustimmungder Sozialdemokraten .Es taucht die Frageauf,warumjetzt
auf einmaldie Sozialdemokratendemzugestimmthaben ,Die Antwortdarauf ist ,weil
sie zur Erkenntnisgekommensind ,dass die Wchnbautätigkeitder GemeindeWiennich
zu dem gewünschten Ziel führt ,nämlich der Wohnungsnotabzuhelfen .Sie habenauch

den Zusammenbruchdes Barlamentarismusgefür chtet .Sie habenalle Ursachegehabt ,
den Parlamentarismus am Leben zu erhalten und diesund derMisserfolg der Wohnbau¬

tätigkeit der Gemeinde Wien haben Sie veranlasst ,der Mietengesetzreform still¬

schweigend zuzustimmen .Um der Bevölkerung ein Aequivalent dafür zu geben ,haben

SienundenAusgleichsfondsunddieBodenwertabgabegeschaffen .MeinePartei
ist keine grundsätzliche Gegnerinder Bodenwertabgabe .Diese mussaber eineall¬
gemeine Bedenwertabgabesein und darf sich nicht allein nur auf verbaute Gründe
beziehen .ImvorliegendenGesetzaber wirdfür denGrundbesitzer ,der seinenGrund
brach liegengelassen hat ,eine Prämie geschaffen ,Der Grundbesitzer jedoch ,der
seinen Grund verbaut hat ,wird bestraft . DieserVorgang ist zwecklos ,aber ebense

unverständlich ist es ,warum das Gesetz terminiert und die Steuer erst ab
einemGrundpreis von 300 Kronenpro Quadratmetereingehobenwird . DenAntragdes
GR .Kunschak begrüssen wir grundsätzlich .Den Ausgleichsfonds haben Sie geschaf¬

fen ,umder Bevölkerungdie Augenaus zuwischen ,Ich zweifle ,ob die ,die Ihnennahe¬
stehen ,nuin weiter/auf den Leimgehen werden .Der Redner schliesst seine Ausfüh¬
rungenmit der Bemerkung ,seine Partei könnefür die Vorlage ,nicht stimmen ,da
die in der VorlagevorgeseheneBodenwertabgabekeine Bodenseteuer ,sonderneine
Ertragssteuer ist .( Beifall ) . 16
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In seinemSchlusswortkommtderBerichterstatterinsbesondereaufdieAus¬
führungendes Abg .Pfeiffr zurück . DerMieterschutzist eine derschwierigs¬
ten wirtschaftlichenFragen ,die es gibt .DieWohnungsnothabenwirausder
Kriegs -und Nachkriegszeit übernommen .Umsie einzudämmen ,musste durch dieöffen
liche Bautätigkeit das ersetzt werden ,wasdie private Bautätigkeit nicht zuer¬
setzen vermag .Daherhht auchdie GemeindeWienmit ihrer grosszügigenWohnbau¬
tätigkeit denKampfgegendie Wohnungsnotundfür derenAbbauin Angriffge-¬
nommen. Esist ganzverfehlt zu glauben ,dass die AufhebungdesMieterschutzes
die Wohnungsnotbeendenkann .Daskannmanan Länderherkennen ,zumBeispielin
England ,wodie Zinsevalorisiert ,sogarschonübervalorisiertsind .ImKamp:
gegen die Wohnungsnotmuss mansich fragen ,welche Methodevomvolkswirtschaft¬
lichen Standpunkt für die Allgemeinheit billig ist ,die Methode der Gemeinde

Wien oder die Methode der privaten Bautätigkeit ,die auf der Grundlagekapitalis

tischerRentabilitätfusst .Manmusssichauchausrechnen,welcheBelastungfürd:
Bevölkerungdie grössereist ,die Wohnbausteueråder die valorisiertenZinse .
Diesewerdendie Bevölkerungungleichschwererbelasten .Als Beweisdafürdiene
der Indexin der verschiedenenLändern . Woder Mieterschutzabgebautist,ist
derIndexüberallgrösser .Esist ganzunrichtig ,dassdieSozialdemokraten,wie
der Abg .Pfeiffer behauptete ,umgestekkthaben .VergleichenSie dochdieVorlage ,
die die RegierungSeipel vor eineinhalb Jahren vorgelegt hat mit demInhalt

derGesetze ,die jetzt vomNationalrettbeschlossenwordensind ,dannerkenntman,
dassdie anderenumgefallensind .DemHerrnAbg .PfeiffermissfälltdieVorlage
über die Bodenwertabgabe. Ermusssich aber da an die Regierungwenden ,denndie - ¬
se hat als Kardinalbestimmungen im Gesetz die Terminierung und die Einhebung

der Abgabeab einen Grundpreis von 300 Kronenverlangt .Der Herr Abg :Pfeiffer
verlangt ferner eine allgemeine Bodenwertabgabe .Dazu kann ich nur sagen ,dass

eine diesbezügliche Vorlage voraussichtlich noch heuer den Wiener Landtag be¬

schäftigen wird .Die in Verhandlung stehende Vorlage sieht keine Strafe für

denGrundbesitzervor ,der sein Hausin der Friedenszeitgebauthat . DiesesHaus
wird ihm nunmehreinen Ertrag abwerfen ,weshalb auch die Bodenwertabgabege¬
rechtfertigt ist . DerHerr Abg .Pfeiffer mögesich dde Liste derHausherren

der Inneren Stadt ' ansehen ,denn ich weiss nicht ,ob es Aufgabe der grossdeutschen

Volkspartei ist ,sich dieser Hausherrenanzunehmen .Der Ausgleichsfondsist
keine Augenauswischerei .Die Vorlage hat einensehr guten Zweck ,denn sie sieht
die Entlastung der am schwersten belasteten Mieter vor .Für diese ist der Be¬
trag von anderthalb Millionen Schilling nicht zu verachten .( Lebhafter Beifall ) .

Der Antrag Kunschak wird abgelehnt und das Gesetz in erster undzweiter Lesungangenommen .
Abg .Banneberg berichtet über die Gesetzesvorlage betreffend die zeit¬

licheAbgabenbefreiung für Wohnhäuser deren Errichtung durch Leistung von Bun¬
deszuschüssen gefördert wird .Da das Land Wienerwartet ,dass auch aufWiener
Boden solche Häuser gebaut werden ,ist dieses Gesetz notwendig .

Es ist keinRedner vorgemerkt .Das Gesetz wird in erster und zwater
Lesungbeschlossen .Die Tagesordnungist erschöpft undVorsitzenderPräsident
Zimmerl schliesst um 18 Uhr die Sitzung .
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